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Über dieses Konzept:
Dieses Konzept wurde auf Grundlage der aktuellen 13. Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung erstellt und nach Genehmigung durch die Stadt 
Grafing veröffentlicht. 

1. Bedingungen Teilnahme Training:
Nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen dürfen:
- Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen
- Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen jeder Art die auf eine  
  COVID-19 Infektion hinweisen.

Dies gilt auch für vollständig Geimpfte und Genesene.

2. Distanzregeln / Körperkontakte
Der Abstand von mind. 1,5-2m muß weiterhin eingehalten werden. 
Dies gilt während des kompletten Aufenthaltes auf dem Gelände.
Auf Händeschütteln, Abklatschen und in den Arm nehmen bitte verzichten. 

3. Maskenpflicht
Auf dem gesamten Sportgelände, Outdoor und Indoor besteht Maskenpflicht!
Kinder 0-5 Jahre keine Maskenpflicht
Kinder 6-15 Jahre Mund-Nasen-Bedeckung
ab 16 Jahren FFP2 Maske 
Wärend der tatsächlichen Sportausübung entfällt die Maskenpflicht.

4. Sanitärbereich und Umkleiden 
Die Umkleiden, Toiletten und Duschen dürfen unter Einhaltung der FFP2-Mas-
kenpflicht und des Mindestabstandes von 1,5 m genutzt werden. 

5. Sportgeräte 
Sportgeräte jeder Art dürfen genutzt werden und müssen nach der Nutzung 
desinfiziert werden. Das notwendige Desinfektionsmittel muß die jeweilige 
Abteilung zur Verfügung stellen. 



6. Trainingsbetrieb ab 07.06.2021 - NEU
Inzidenz unter 50 
Outdoor
Kontaktsport ohne Alters- oder Gruppenbeschränkung. 
Indoor
Kontaktsport ohne Alterbeschränkung. Die Personenanzahl ist an die Fläche 
der jeweiligen Halle anzupassen. Siehe dazu Punkt 12.

Inzidenz 50-100
Outdoor
siehe Indzidenz unter 50 -  aber mit negativem Testnachweis (ab 6 Jahren)
oder
ohne Test in Gruppen von 10 Personen oder 20 Kinder (unter 14 Jahren)
Indoor
siehe Indzidenz unter 50 -  aber mit negativem Testnachweis (ab 6 Jahren)

Inzidenz über 100 
Outdoor 
Kontaktfreier Individualsport allein, zu zweit oder Angehörige des eigenen 
Haustandes - Kinder unter 14 Jahren in 5er Gruppen
Indoor 
Kein Trainingsbetrieb möglich

7. Zuschauer Wettkampf- und Spielbetrieb ab 07.06.2021 - NEU
Inzidenz unter 50 
Outdoor
im Moment keine Zuschauer möglich da keine festen Sitzplätze vorhanden 
sind. 
Indoor
Die Höchstzuschauerzahl (einschl. Geimpfte und Genesene) bemisst sich nach 
der Anzahl der vorhandenen Plätze bei denen ein Mindestabstand von 1,5m 
gewahrt werden kann. 
Kontaktdaten der Zuschauer müssen erfasst werden. 

Inzidenz 50-100
Outdoor
siehe Indzidenz unter 50 -  aber mit negativem Testnachweis
Indoor
siehe Indzidenz unter 50 -  aber mit negativem Testnachweis



Indzidenz über 100
Outdoor
kein Spielbetrieb - keine Zuschauer
Indoor
kein Spielbetrieb - keine Zuschauer

Nachweis Schnelltest - NEU
Der Nachweis über einen negativen Schnelltest  ist den Ordnungsbehörden auf 
Verlangen in schriftlicher oder digitaler Form vorzuzeigen. 
Selbsttests müssen vor Ort unter Aufsicht (z.B. Trainerkollege) selbst oder von 
einer beauftragten Person (durch Schulung zertifziert) durchgeführt werden! 
Selbsttests in Schule oder Arbeit sind gültig wenn ein schriftlicher Nachweis 
vorliegt. 
Zeigt ein Selbsttest ein positives Ergebnis, so ist die betroffene Person vom 
Trainingsbetrieb ausgenommen.

Elterliche Sorge
Eltern dürfen Minderjährige, zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge, beim 
Training und Wettkampf begleiten. Dabei sind die Maskenpflicht und der 
Mindestabstand zwischen den Eltern unbedingt einzuhalten. 

Impfpriorisierung
Übungsleiter können einen Nachweis ihrer Tätigkeit für eine Hochstufung der 
Impfpriorität ausgestellt bekommen. Dieser ist über die Geschäftsstelle per 
E-Mail anzufordern. 
Mail Adresse:  TSV-Grafing@online.de 

7. Aufzeichnungspflicht 
Die Trainingsteilnehmer sind zu erfassen. Digital oder in Papierform. Die Daten 
müssen mind. 3 Wochen aufbewahrt werden. 

Im Trainingsbetrieb werden vollständig geimpfte und genesene Personen 
bei der Gesamtzahl der Gruppengröße nicht berücksichtigt !  



8. Anmeldung - NEU
Es ist keine Anmeldung erforderlich 

9. Vereinsheim / Veranstaltungen - NEU
Das Vereinsheim ist wieder geöffnet und kann für Versammlungen unter Ein-
haltung der Hygienevorschriften genutzt werden. 

10. Verantwortung / Haftung:
Wer sich absichtlich oder wiederholt nicht an die aufgeführten Vorgaben hält 
wird, ob Trainer oder Spieler, aus dem Trainingsbetrieb ausgeschlossen. 
Von Seiten des TSV besteht keine Möglichkeit die Trainings von 12 Abteilungen 
im Trainingsbetrieb zu kontrollieren und wir müssen darauf vertrauen das sich 
ALLE an dieses Konzept halten. 
Kein Trainer muß trainieren wenn er die Verantwortung nicht tragen möchte!!

Die Geschäftstelle gibt Änderungen umgehend an die Abteilungsleiter 
weiter. Diese werden gebeten zeitnah die Übungsleiter in Kenntnis zu set-
zen.

11. Sonstiges
Die Vorstandschaft behält es sich vor die aufgeführten Vorgaben an die neue 
Entwicklung anzuspassen und gegebenenfalls zu erweitern. 
Änderungen und neue Vorgaben durch die Landes- und Bundesregierung sind 
natürlich vorrangig. 

Bei Fragen wendet euch bitte an die Geschäftsstelle des TSV Grafing 

Alexandra Daser
tsv-grafing@online.de 



12. Plätze und Hallen - NEU 
Outdoor
Für aktive Sportler gibt es keine Personengruppenbegrenzung mehr 

Indoor
Eine Personenbegrenzung aufgrund der Fläche ist notwendig:
Jahnsporthalle - pro Drittel 25 Personen
Gymnasium Grafing - 20 Personen pro Halle
Städt. Halle - 15 Personen
Gymnastikraum - 8 Personen
Judoraum - 8 Personen

Vollständig Geimpfte und Genesene zählen NICHT zur 
Personenbegrenzung. 

Belegung Trainingsstätten
Der Hauptplatz ist nur für den Spielbetrieb Fußball geöffnet. 
Der Kunstrasen, der Ausweichplatz und der Trainingsplatz sind nach 
dem üblichen Belegungsplan wieder nutzbar. 
Die restlichen Grünflächen können weiterhin genutzt werden, es 
finden aber keine Reservierungen mehr statt.
Der Hartplatz (neben Kunstrasen) ist nicht mehr für den TSV Grafing 
reserviert.

Training Indoor - nach den üblichen Belegungsplänen  
Beim Indoor Training ist auf regelmäßiges Lüften zu achten! 
In den Hallen besteht weiterhin Maskenpflicht. Zum Training kann 
die Maske abgenommen werden. 

13. Testung durch zertifizierte Personen des Vereins
Testmöglichkeit ab Dienstag 25.05.2021 im Städtischen Stadion 
durch die Trainer die das Zertifikat erworben haben.  



15.Handlungsempfehlungen BLSV (Stand 07.06.21)


